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Zitat von Seph

Ja, das ist möglich, sofern das verliehene Amt gleich bleibt, die Lehrkraft also z.B. StR
bleibt, auch wenn an der Grundschule unterrichtet wird.

Soweit kein Problem, ist ja Beamtenrecht. Und wenn sie entscheiden würden, daß Plattyplus ab
morgen Flüchtlinge registrieren muß als Landesbeamter, dann muß er das tun. Darum gibt es ja
auch im Beamtenrecht den Passus "Unfähigkeit ist kein Dienstvergehen". Ich muß "nur" mein
best Möglichstes tun, um die neue Stelle auszufüllen. Wenn das nicht reicht, ist es das Problem
des Dienstherren. Also würden sie mich in eine Grundschule versetzen, wo ich von Primar-
Pädagogik gar keine Ahnung habe, ich mache überwiegend Abendschule mit "Schülern" im
Alter von 25+, und die Ergebnisse entsprechend schlecht ausfallen, dann ist das eben so.

Was ich mich aber bei solchen Umsetzungen bzw. Versetzungen immer frage: Sollten sie einen
StR. mit Besoldungsgruppe a13 an eine Grundschule schicken, kann er ja nie mehr OStR.
werden. Seine Laufbahnmöglichkeiten sind dann also schon beschränkt. Also wie kommt so ein
Zwangsversetzter noch zu einem Beförderungsamt?
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